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Vorwort 

Seit der Erlangung ihrer Selbstständigkeit hat die Ukraine, symbolisiert etwa 

durch die jeweilige politische Führung, einen Entwicklungsweg genommen, 

den man am besten als Zickzack zwischen einer Orientierung nach 

Westeuropa einerseits und zur Russischen Föderation und den ehemaligen 

Mitgliedstaaten der UdSSR hin andererseits kennzeichnen kann. Dieses 

Schwanken zwischen Westorientierung und Ostorientierung beruht nicht nur 

auf den Anziehungskräften dieser beiden Pole, sondern auch auf der inneren, 

ethnisch-kulturell bedingten Spaltung der Ukraine sowie, verursacht durch die 

fehlende Geschichte nationaler Selbstständigkeit, ihrer unsicheren nationalen 

Identität. Das von Frau Vovk gewählte Thema ist im Hinblick auf diese 

ethnisch-kulturelle Gespaltenheit und die Situierung zwischen zwei 

Machtblöcken von besonderem Reiz. Große Offenheit für Völkerrecht und 

Integration in suprastaatliche Organisationen, so scheint es, kann man unter 

diesen Bedingungen und mit dieser Geschichte eigentlich nicht erwarten. 

Allerdings: Große Offenheit für internationale Zusammenarbeit und 

Integration in übernationale, eventuell europäische Zusammenhänge sind 

auch Charakteristika moderner Staatlichkeit und waren zumindest auch ein 

zentrales Ziel des Reformprozesses nach dem Zerfall der UdSSR: so wie die 

anderen „zivilisierten Staaten“ wollte man sein, Anfang der 90er Jahre, als die 

meisten, auch die Eliten, es noch ernst meinten mit den Reformen. Diese 

Offenheit und der Wunsch nach Integration in europäische Zusammenhänge, 

bestenfalls mit dem Schlusspunkt der Mitgliedschaft in der EU, ist auch noch 

– durchzogen allerdings von traditionalen nationalstaatlichen Vorstellungen – 

das Programm des nicht prorussischen Teils der politischen Eliten der 

Ukraine; der prorussische Teil mit dem jetzigen Präsidenten Janukovitsch 

schwankt dagegen zwischen einer Russland-Orientierung einerseits und 

wiederum traditionalen nationalstaatlichen Vorstellungen andererseits. 

Das Thema der Arbeit von Frau Vovk ist nun, welchen Rahmen die 

Verfassung der Ukraine für diese Integration (oder Nicht-Integration) in 

überstaatliche Zusammenhänge, die Völkerrechtsgemeinschaft und vor allem 

auch den Europarat setzt und wie dieser Rahmen in der Praxis umgesetzt 

wird. Die Ukraine hat sich gegenüber anderen Transformationsstaaten bei 



ihrer Verfassungsgebung etwas verspätet; die Verfassung wurde in einer 

Situation verabschiedet, in der schon klar geworden war, dass der Weg zu 

Wohlstand und Demokratie lang und steinig sein würde und in der die alten 

und neuen Eliten die Macht in Staat und Gesellschaft schon in großem 

Umfang übernommen hatten. Dies mag ein Grund dafür sein, dass die 

völkerrechtlich relevanten Vorschriften der Verfassung eine auf den ersten 

Blick nicht sehr transparente und auf jeden Fall gegenüber dem Völkerrecht 

und überstaatlicher Integration sehr zurückhaltende Regelung enthalten. Der 

Vergleich mit der im Hinblick auf diese Fragen enthusiastischen russischen 

Verfassung von 1993 (!) zeigt, wie zurückhaltend der ukrainische 

Verfassungsgeber war. 

Frau Vovk breitet vor dem Leser die ukrainische Verfassungsgeschichte, die 

Umstände der Entstehung der völkerrechtlich relevanten Normen, die 

komplizierten Konflikte zwischen Parlament und Exekutive im Bereich des 

Abschlusses völkerrechtlicher Verträge aus und schildert dann mit großer 

Detailgenauigkeit und großem Einfühlungsvermögen die problematische 

Anpassung der ukrainischen Rechtsordnung an die Europäische 

Menschenrechtskonvention; immerhin ist die Ukraine (nach Russland) der 

am zweithäufigsten in Straßburg beim Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte verklagte Mitgliedstaat des Europarats. Die Darstellung 

zeigt  dem Leser eine sehr unsichere Positionierung der Ukraine in diesen 

Fragen, was letztlich angesichts der faktischen Zweiteilung des Landes 

(Westukraine und Ostukraine), der Position zwischen zwei Machtblöcken und 

der unsicheren Position zwischen Nationalstaat und Souveränität einerseits, 

EU-Orientierung andererseits nicht erstaunlich ist. Die Darstellung wird aber 

eben deswegen dem Leser helfen, die Ukraine als Nachbar und möglichen 

Partner Europas besser zu verstehen, in ihren Möglichkeiten ebenso wie in 

ihren Grenzen: Darin liegt der Reiz und das Verdienst der Studie von Frau 

Vovk. 

 

Prof. Dr. A. Blankenagel 
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 Einleitung    

Am 28. Juni 1996 nahm das ukrainische Parlament die erste freiheitliche Ver-

fassung der Ukraine an. Die Trennung von der sozialistischen Verfassungs-

tradition war ein langer und mühsamer Prozess – geprägt von den widerstrei-

tenden Interessen von Kommunisten und Nationalisten, dem Kampf um 

Macht und Einfluss zwischen Parlament und Präsidenten und der fehlenden 

Konsolidierung einer demokratischen politischen Kultur in der Bevölkerung. 

Bis in die Gegenwart ist die Verfassungsentwicklung ein problematisches Ka-

pitel in der Ukraine. Mit jedem Machwechsel wird eine Dynamik in Gang ge-

setzt, in der die Machtträger versuchen, die Verfassung zugunsten ihrer Inte-

ressen zu ändern. Im Mittelpunkt stehen die Verfassungsnormen zur Kompe-

tenzaufteilung, die im Jahr 1996 weniger aus Überzeugungen, sondern mehr 

aus situativem politischem Konsens entstanden sind.1 Ungeachtet diverser 

Änderungsversuche 2  kam bislang nur eine Verfassungsreform zu Stande: 

Während der Orangen Revolution 2004 wurden Verfassungsänderungen vor-

genommen, die bezweckten, die Stellung des Parlaments im Machtgefüge 

aufzuwerten. 3  Jedoch wurden die neuen Regeln lückenhaft gestrickt und 

vermochten, die grundsätzliche Konfrontation zwischen Legislative und Exe-
                                                 
1  Bereits zwei Wochen nach der Verfassungsannahme sprachen der Parla-

mentssprecher Olexander Moroz und der Präsident Leonid Kutschma von der er-
forderlichen Vervollständigung der Verfassung von 1996, vgl. Zeitung „Stimme der 
Ukraine“ v. 16.07.1996 (ukr.). Im Jahr 2000 versuchte L. Kutschma, mit Hilfe des 
gesamtukrainischen Referendums eine neue Kompetenzaufteilung zwischen dem 
Staatsoberhaupt und der Legislative einzuführen, s. das Präsidentendekret zur 
Einleitung des gesamtukrainischen Referendums, Nr. 65/2000 v. 15.01.2000. Im 
Rahmen einer Volksbefragung beantwortete das Volk die Fragen nach dem Abbau 
der Parlamentsabgeordnetenzahl, der Abschaffung ihrer Immunität und der Er-
gänzung der Präsidentenbefugnisse bzgl. der vorzeitigen Parlamentsauflösung 

positiv. Allerdings wurde im Parlament keine notwendige Verfassungsänderungs-
mehrheit für die Implementierung der Volksbefragungsergebnisse erreicht. Den 
Versuch des Staatsoberhaupts die Verfassung allein aufgrund eines Volksent-
scheids ohne Parlamentsbeteiligung zu ändern, verurteilte das ukrainische VerfG 
zu Recht, s. Ent. Nr. 3-рп/2000 v. 27.03.2000 (Rs. der Berufung des gesamtukrai-
nischen Referendums aufgrund der Volksinitiative). 

2  Zu Verfassungsänderungsansätzen in der Ukraine s. S. Hülshörster, Recht im 
Umbruch (2008), S. 131 ff. 

3  Im Laufe der Orangen Revolution (November-Dezember 2004) wurde das 
Verfassungsänderungsgesetz Nr. 2222 v. 8.12.2004 gegen die durch die pro-
orangen Kräfte vorgeschlagenen Änderungen des Präsidentenwahlgesetzes 
ausgehandelt. 
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kutive nicht beizulegen.4 Vielmehr trugen sie zur Lähmung der Staatsorgane 

bei und nahmen im Zuge dessen auch Einfluss auf die Tätigkeit des Verfas-

sungsgerichts.5 Nach dem Regierungswechsel im Herbst 2010 hat das ukrai-

nische Verfassungsgericht über die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes 

über die Verfassungsänderungen von 2004 befinden müssen. In einer juris-

tisch sehr fragwürdigen Entscheidung erklärte das Gericht die beschlossenen 

und bereits für fast fünf Jahre als Bestandteil der Verfassung geltenden Ver-

fassungsänderungen für verfassungswidrig, weil sie in einem verfassungs-

widrigen Verfahren zustande gekommen seien.6 Auf Grundlage dieser Ge-

richtsentscheidung wurde in der Ukraine die Verfassungslage vom Jahr 1996 

wiederhergestellt. Die für die vorliegende Untersuchung relevanten Verfas-

sungsvorschriften sind von der Verfassungsreform von 2004 und mithin von 

der Verfassungsgerichtsentscheidung von 2010 nicht berührt worden. Ver-

fassungsänderungen bleiben also in der Ukraine weiterhin notwendig und un-

ter Politikern zirkulieren Ideen und Entwürfe für eine grundlegend geänderte 

Verfassung. 

Trotz der Defizite im ukrainischen Verfassungswerk kann man jedoch auch 

Positives benennen. Vor allem bekannte sich die Ukraine mit der Verfas-

sungsannahme zur westeuropäischen Tradition des demokratischen Verfas-

sungsstaates und damit zur Rückkehr nach Europa. So weist die Verfassung 

von 1996 solche „gemeineuropäischen Prinzipien“7 wie umfangreicher Grund-

rechtsschutz (43 Artikel zu Grundrechten und -freiheiten), Rechtsstaatlichkeit, 

Gewaltenteilung, unabhängige Rechtsprechung und Kontrolle der Gesetzge-

bung durch das Verfassungsgericht auf. 

                                                 
4  Zur Verfassungsreform s. C. Strasser-Gackenheimer, Von der „schweren Geburt“ 

bis zur „orangen Revolution“: Zehn Jahre ukrainische Verfassung, JOR, Vol. 47/2 
(2006), S. 171 ff. 

5  Zu Inhalt und Folgen der Reform zutreffend s. S. Hülshörster, Recht im Umbruch 
(2008), S. 138 ff. So war das VerfG der Ukraine vom 18.10.2005 bis zum 
4.08.2006 beschlussunfähig, weil im Parlament keine regierungsfähige 
Zweidrittelmehrheit zustande gekommen war und die benannten Richter somit 
keinen notwendigen Amtseid in der Parlamentssitzung ableisten konnten, um ihre 
Tätigkeit aufzunehmen. Durch die Blockade des Gerichts schoben die 
Parlamentarier auch die Verfassungsmäßigkeitsprüfung der Verfassungsreform 
von 2004 auf. 

6  Ent. Nr. 20-рп/2010 v. 30.09.2010 (Rs. des Verfassungsänderungsverfahrens). 
7  So D. Thürer, in: H. Steinberger / E. Klein / D. Thürer, Der Verfassungsstaat als 

Glied einer europäischen Gemeinschaft, VVDStRL 50 (1991), 97 (101). 
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Gleichwohl ist ein europäischer Verfassungsstaat, der einen „Teil der umfas-

senden, kooperative und integrative Züge tragenden, gesamteuropäischen 

Institutionen und Ordnungsgefüge“ 8  bildet, durch die sogenannte „offene 

Staatlichkeit“ gekennzeichnet.9 Letztere drückt sich in der Öffnung der natio-

nalen Verfassung für das Völkerrecht und die europäische Integration aus 

und mithin im Verzicht auf die „Aufgabenallzuständigkeit des Staates.“10 Auch 

mit dieser Öffnung können die Staaten der ehemaligen Sowjetunion ihren 

Bruch mit der sowjetischen Verfassungstradition, wonach die innerstaatliche 

Geltung des Völkerrechts grundsätzlich verneint wurde, belegen. 

Somit sollte das Bekenntnis der Ukraine zu einem europäischen demokrati-

schen Verfassungsstaat auch ihre Beschaffenheit als ein offener Staat mar-

kieren. Vor dem Hintergrund des kooperations- und integrationswilligen Agie-

rens der Ukraine,11 ihrer offiziell verkündeten EU-Beitrittsvorhaben12 und auch 

                                                 
8  Ebenda. 
9  Zur „Öffnung“ als eine wesentliche Bausäule der modernen Verfassungen s. 

W. Brugger, Der moderne Verfassungsstaat aus Sicht der amerikanischen 
Verfassung und des Grundgesetzes, AöR, 2001 Bd. 126, S. 337 ff.; dazu auch 
P. Häberle, Der kooperative Verfassungsstaat. In: Festschrift für Helmut Schelsky 
zum 65. Geburtstag (1978), S. 141 ff. 

10  S. Hobe, Der offene Verfassungsstaat zwischen Souveränität und Interdependenz 
(1998), S. 409. 

11  Bereits 1991 betrat die Ukraine die politische Karte Europas als ein kooperations- 
und integrationswilliger Staat. Mit den zahlreichen Erklärungen zur Achtung des 
Völkerrechts, mit der friedlichen Zusammenarbeit, der Beteiligungsbereitschaft an 
dem europäischen Integrationsprozess und auch mit den Zugeständnissen an die 
internationale Gemeinschaft, die Atomwaffen zu vernichten und ausdrückliche 
Akzente auf die guten nachbarschaftlichen Beziehungen sowie 
minderheitenfreundliche Innenpolitik zu setzen, bemühte sich der junge Staat, die 
Ernsthaftigkeit seiner Bestrebungen, ein angesehenes Mitglied der internationalen 
Gemeinschaft zu werden, zu belegen und die internationale Anerkennung zu 
gewinnen. Entscheidend sind die Ansprache des ukrainischen Parlaments an die 
Parlamente und Völker der Welt vom 5. Dezember 1991 und auch der Auftritt des 
Parlamentssprechers auf der 46. Sitzung der Vereinten Nationen am 
2. September 1991. Hiernach hat die Ukraine international verkündet, dass sie 
keine territorialen Ansprüche hat, sich aktiv an dem internationalen 
Entwaffnungsprozess beteiligt und auch ihrer internationalen und nationalen Politik 
keinerlei Ideologie unterwürft. 

12  Als erstes verkündete der zweite ukrainische Präsident Leonid Kutschma 
unmittelbar nach seinem Amtstritt den EU-Beitritt zu einem strategischen Ziel der 
Ukraine, s. M. Molchanov, Ukraine and the European Union: a Perennial 
Neighbour?, European Integration, Vol. 26, No. 4, 2004, 451 (460). Anschließend 
wurde dieses Ziel in Art. 8 des Gesetzes über die Grundlagen der nationalen 
Sicherheit der Ukraine aufgenommen, Nr. 964-IV v. 19.06.2003. Auch der jetzige, 
als pro-russisch geltende Präsident der Ukraine Wiktor Janukowytsch (im Amt seit 
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ihrer Übung, stets die internationale Expertise der Venedig-Kommission De-
mocracy through Law13 zu entworfenen Rechtsreformen einzuholen, ist of-

fensichtlich, dass der Staat die Intensivierung internationaler Zusammenar-

beit und die Mitwirkung an internationalen und supranationalen Regimes 

sucht. Mithin strebt er an, die Aufgaben wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, 

Menschenrechte und Wohlstand gemeinsam und gleichberechtigt mit ande-

ren Staaten zu verwirklichen. 

Derzeit beteiligt sich die Ukraine an 68 internationalen Organisationen und 

Vertragsorganen, zu denen auch solche übergreifende Ordnungsstrukturen 

wie der Europarat (seit 1995) und die Welthandelsorganisation (seit 2007) 

zählen. 14  Durch die Mitwirkung der ukrainischen Streitkräfte an den Frie-

densmissionen der Vereinten Nationen trägt der Staat zur Förderung der in-

ternationalen Sicherheit und des Friedens bei.15 Auch vor kurzem zeigte die 

Ukraine ihre Bereitschaft zur völkerrechtskonformen Zusammenarbeit, indem 

sie eine für sich unvorteilhafte Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs 

in Den Haag zum Grenzstreit mit Rumänien akzeptierte und umsetzte.16 

Fraglich bleibt dabei, wie die inter- und supranationale Anbindung des 

Staates rechtlich materiell und institutionell gewährleistet wird sowie die Art 
                                                                                                                                                                  

Januar 2010) bestätigte den europäischen, nach der Orangen Revolution 2004 
immer deutlicher werdenden Kurs der Ukraine. Auf seine Initiative hin hat das 
Parlament das neue Gesetz über die Grundlagen der Außen- und Innenpolitik 
(Nr. 2411-VI v. 1.07.2010) angenommen, in dem die vollständige Mitgliedschaft in 
der EU als ein außenpolitisches Ziel festgeschrieben ist.  

13  Die Venedig-Kommission wurde am 10. März 1990 vom Ministerkomitee des 
Europarates gegründet und berät die osteuropäischen Staaten bei den 
verfassungsrechtlichen Reformen. 

14  Die Liste der internationalen Organisationen und Vertragsorgane, denen die 
Ukraine angehört, kann dem „Einheitlichen Staatlichen Register“ solcher 
Organisationen beim Außenministerium entnommen werden, s.  

 http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/30452.htm. (Stand 1. Juli 2010). 
Das Register wurde durch den Regierungsbeschluss Nr. 327 v. 4.04.2001 
eingeführt. 

15  Die Teilnahme der ukrainischen Streitkräfte an den Friedensmissionen der 
Vereinten Nationen, der NATO und der EU wurde durch den Parlamentsbeschluss 
Nr. 2538-ХІІ v. 3.07.1992 über die Teilnahme an der Friedensmission auf dem 
Territorium des ehemaligen Jugoslawien eingeleitet. Die Information über die 
ehemaligen und laufenden Missionen kann der Webpräsenz des 
Verteidigungsministeriums der Ukraine entnommen werden, s.  

 http://www.mil.gov.ua/index.php?part=peacekeeping&lang=ua&sub=history. 
16  ICJ, Judgment of 3 February 2009, General List No. 132, Concerning Maritime 

Delimitation In The Black Sea (Romania v. Ukraine). 
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und das Ausmaß einer solchen Anbindung. So ist es wichtig, ob die 

Entscheidung für die internationale Offenheit sehr für das Auf und Ab in der 

Tagespolitik anfällig ist oder ob es sich um eine – rechtlich gesehen – stabile 

Entscheidung handelt.17 Erst im zweiten Fall kann man von einer offenen 

Staatlichkeit sprechen. Und da die offene Staatlichkeit dazu noch die 

Existenzfragen des Staates berührt, soll sie auf der Verfassungsebene, die 

gemeinhin auch rechtlich die stabilste Ebene in der nationalen 

Rechtsnormenpyramide verkörpert, verbrieft werden.18 

Jedoch ist der ukrainische Verfassungstext von 1996 nach den 

Öffnungsklauseln dem Völkerrecht, der strukturellen internationalen 

Zusammenarbeit und der supranationalen Integration gegenüber nicht sehr 

aussagekräftig. In der Tat wurden auch hier das Verhältnis zur internationalen 

Gemeinschaft, die außenpolitischen Kompetenzen der Staatsorgane und die 

innerstaatliche Bedeutung der international gesetzten Normen neu und auch 

im Vergleich zur sozialistischen Verfassung offener bestimmt. Diese 

Diskrepanz zwischen dem Bild der Ukraine als kooperations- und 

integrationswilliger Staat und den fehlenden Verfassungsgrundlagen, welche 

die internationale und supranationale Verflechtung des Staates umfassend 

sichern könnten, die zunehmenden Konstitutionalisierungstendenzen des 

Völkerrechts, die bevorstehende verstärkte wirtschaftliche Integration und 

politische Assoziierung der Ukraine in die EU 19  sowie die gegenwärtigen 

Ansätze ukrainischer Politiker, die Verfassung grundlegend zu verändern, 

legen es nahe, die Besonderheiten des Konzepts der offenen Staatlichkeit 

der Ukraine, seine Hintergründe und Problemfelder normativ und empirisch 

zu erforschen. 

  Ziel der Untersuchung und Untersuchungsgegenstand 

Ziel der vorliegenden Studie ist es, die durch die Verfassungsurkunde von 

1996 verfasste offene Staatlichkeit der Ukraine zu untersuchen. Das Augen-

merk der Analyse liegt dabei auf der rechtlichen Dimension der offenen Staat-

                                                 
17  K. Vogel, Die Verfassungsentscheidung des Grundgesetzes für eine internationale 

Zusammenarbeit (1964), S. 25. 
18  Ebenda, S. 30.  
19  Vgl. Negotiations on the EU-Ukraine Association Agreement, 3rd Joint Progress 

Report of 26th of November 2009. 



26     RUSLANA VOVK 
 

 

lichkeit, die sich in den „normativ-deskriptiven“, in einer nationalen Verfas-

sung dokumentierten Elementen äußert. Dabei gelten die Öffnungen für das 

Völkerrecht – Völkergewohnheitsrecht und Völkervertragsrecht – und für sup-

ranationale Integration als Verwirklichungsinstrumente der offenen Staatlich-

keit. Als eine die offene Staatlichkeit tragende Determinante wird auch das 

Souveränitätsverständnis betrachtet. Seine Deutung in Verfassungsrecht und 

-tradition der Ukraine ist aufzuschlüsseln.  

Den Untersuchungsgegenstand bilden vor allem der Verfassungstext von 

1996 und die ihm vorausgehenden Verfassungsentwürfe. Die Verfassung 

wird im Zusammenspiel mit den Gesetzesregeln, wie bspw. dem Gesetz über 

die völkerrechtlichen Verträge von 2004 und dem Gesetz über den Vollzug 

der Entscheidungen und die Anwendung der Praxis des Europäischen Men-

schenrechtsgerichtshofs von 2006, die das verfassungsrechtliche Grundge-

rüst offener Staatlichkeit fortentwickeln und zur Akzeptanz der internationalen 

rechtlichen Ein- und Unterordnung des Staates beitragen, analysiert. 

Die Aufgabe der Untersuchung ist nicht nur die offene Staatlichkeit der Ukrai-

ne normativ zu beschreiben, sondern auch sie empirisch zu belegen. Ein 

wichtiger Akteur bei der Gestaltung der Verfassungswirklichkeit ist das Ver-

fassungsgericht. So stellen die Entscheidungen des Verfassungsgerichts 

über das Verhältnis von Völkerrecht und ukrainischem Recht und auch von 

Souveränität und internationaler Anbindung des Staates einen weiteren Un-

tersuchungsgegenstand dar. Neben der Praxis wird die Verfassungswirklich-

keit auch durch die Wissenschaft konstituiert, die daher ebenfalls in die Ana-

lyse miteinbezogen werden muss. 

Unstrittig bleibt, dass für die Offenheit des ukrainischen Staates gegenüber 

dem Völkerrecht und der europäischen Integration auch die Bedeutung des 

Völkerrechts bei der Gesetzgebung und Verwaltung, die Umsetzung der 

übernommenen völkerrechtlichen Verpflichtungen und insbesondere der Voll-

zug von den Urteilen des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs ent-

scheidend sind. Diese weitgehenden Fragen würden allerdings den Rahmen 

der vorliegenden Studie sprengen und bleiben den künftigen Untersuchungen 

vorbehalten. Hier werden vielmehr das verfassungsrechtliche Gerüst der of-
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fenen Staatlichkeit sowie seine Genese und Verwirklichung durch die Verfas-

sungsgerichtsrechtsprechung erörtert. 

Ungeachtet der einseitigen Erklärung der Ukraine, der Europäischen Union 

beizutreten, wird in der Studie von der Prämisse ausgegangen, dass die Teil-

nahme am Regime der Europäischen Menschenrechtskonvention und die 

bevorstehende wirtschaftliche Integration des Staates in die EU von der Ukra-

ine ein Mindestmaß an einer Öffnung der nationalen Verfassung für die Ein-

wirkung des Völkerrechts und gemeineuropäischer Werte und Standards in 

den innerstaatlichen Bereich fordern. Dabei soll nicht behauptet werden, dass 

die Öffnung für das international und supranational gesetzte Recht bedin-

gungslos und unbegrenzt erfolgen soll. Vielmehr wird darauf geachtet, ob die 

Problematik der Begründung der innerstaatlichen Geltung des inter- und sup-

ranational gesetzten Rechts und die dubiose Legitimation jenes Rechts bei 

der Ausformung der offenen Staatlichkeit durch die Rechtsnormen oder 

Rechtsprechung den Politikern, Rechtswissenschaftlern und Verfassungsrich-

tern bewusst sind und in Betracht gezogen werden. 

  Gang der Untersuchung 

Die Studie gliedert sich in fünf Teile. Der erste Teil führt zunächst in den 

Begriff der „offenen Staatlichkeit“ ein, der in der deutschen Staatslehre 

vorgeschlagen und derzeit auch durch die Rechtsprechung der 

Verfassungsgerichte anderer europäischer Staaten und im Rechtsschrifttum 

jener weiterentwickelt wurde. Nach der Definition der offenen Staatlichkeit 

setzt er sich mit dem ukrainischen Verfassungstext von 1996 auseinander 

und stellt die Grundlagen vor, die auf Bereitschaft oder Gebot zur 

Verwirklichung der Staatsaufgaben auf internationaler oder supranationaler 

Ebene und auch Völkerrechts- und Europarechtsfreundlichkeit hindeuten 

können. Als eine wichtige Determinante der offenen Staatlichkeit wird das 

Verständnis der Souveränität, die im Verfassungstext zum einen besonders 

geschützt wird und zum anderen von staatlicher Unabhängigkeit zu 

unterscheiden ist, erklärt. Dafür wird hier in aller Kürze auf den 

rechtspolitischen Diskurs zu Souveränitäts- und Unabhängigkeitsfragen in 

den ersten Tagen der ukrainischen Staatlichkeit eingegangen. Darauffolgend 

wird dem traditionellen Souveränitätsbegriff in der Verfassung das zugunsten 
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der Öffnung für das inter- und supranational gesetzte Recht moderne 
Souveränitätsverständnis gegenübergestellt, das durch das 

Verfassungsgericht der Ukraine in seiner Entscheidung zum Statut des 

Internationalen Strafgerichtshofs eingeführt wurde. Bei der Untersuchung des 

Verfassungsgerüstes der offenen Staatlichkeit der Ukraine wird auch gefragt, 

welche Schwellen für die Ein- und Unterordnung des ukrainischen Staates in 

die internationale Gemeinschaft der Verfassung und der Verfassungspraxis 

entnommen werden können. Um die Hintergründe des schwachen, im 

Verfassungstext von 1996 dokumentierten Modells der offenen Staatlichkeit 

der Ukraine zu ermitteln, wird eine Übersicht über den verfassungsgebenden 

Prozess, der sich Anfang bis Mitte der 90er Jahre auf dem Territorium der 

Ukraine abspielte, gegeben. Es werden die charakteristischen Grundzüge 

des Verfassungsentstehungsprozesses, seine Rahmenbedingungen, die 

Interessen der beteiligten Akteure sowie die Aufgaben der ukrainischen 

Verfassung skizziert. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der 

Genese der die offene Staatlichkeit tragenden Verfassungsaussagen. Es wird 

gefragt, ob die weitgehende Öffnung der Verfassung für internationale und 

supranationale Zusammenarbeit unerwünscht war, unmöglich durchzusetzen 

war oder für unnötig gehalten wurde. Zugleich wird die Annahme geprüft, 

dass die Grundlagen der offenen Staatlichkeit analog zu den Grundlagen des 

Regierungssystems der Ukraine auf einem erzwungenen und nicht 

durchdachten Kompromiss beruhen. 

Der zweite Teil befasst sich mit der Öffnung für die allgemein anerkannten 

Grundsätze und Normen des Völkerrechts aufgrund Art. 18 der Verfassung. 

Hiernach ist es geboten, die außenpolitische Tätigkeit des Staates überein-

stimmend mit den genannten Völkerrechtsregeln auszuüben. Gestützt auf die 

teleologische und systematische Interpretation der Verfassung sowie auf die 

völkerrechtsbezogenen Ausführungen des Verfassungsgerichts der Ukraine 

wird geklärt, ob das Völkergewohnheitsrecht unter den Terminus der „allge-

mein anerkannten  Grundsätze und Normen des Völkerrechts“ subsumiert 

werden kann. Anschließend wird untersucht, ob die Funktion von Art. 18 über 

das Gebot des völkerrechtskonformen Verhaltens des Staates hinausgeht 

und diese Verfassungsnorm der innerstaatlichen Geltung des Völkerrechts 

zugrunde liegen kann. 
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Die Öffnung für das Völkervertragsrecht ist Gegenstand des dritten Teils der 

Untersuchung. Dabei wird Art. 9 der Verfassung zur Einbeziehung des 

Völkervertragsrechts ins ukrainische Recht im Zusammenspiel mit dem 

Gesetz über das Verfassungsgericht und dem Gesetz über die 

völkerrechtlichen Verträge ausführlich analysiert. Angesichts der allgemeinen 

Aussagen zum Verhältnis von Völkerrecht und nationalem Recht in der 

ukrainischen Verfassungsgerichtsrechtsprechung und Fachliteratur werden 

die Fragen nach der innerstaatlichen Geltung und Rechtsstellung des 

Völkervertragsrechts vom Standpunkt des innerstaatlichen 

Vertragsabschlussverfahrens aus beantwortet. Es wird argumentiert, dass 

der Verlauf des innerstaatlichen Vertragsabschlussverfahrens – Welche 

Entscheidungsträger entscheiden in welchem Verfahren über die Bindung der 

Ukraine an den Vertrag? – zum einen die Regeln bestimmt, nach welchen 

das Völkervertragsrecht in den innerstaatlichen Bereich einbezogen wird, und 

zum anderen Aufschluss darüber gibt, wie das Völkervertragsrecht sich den 

Gesetzen und der Verfassung gegenüber verhält. Deshalb wird hier die 

unklare Kompetenzaufteilung zwischen Exekutive und Legislative, die 

außenpolitischen Angelegenheiten der Ukraine durch die völkerrechtlichen 

Verträge zu gestalten, näher beleuchtet. In diesem Zusammenhang wird 

auch die Kontrolle der verfassungskonformen Anbindung des ukrainischen 

Staates an die völkerrechtlichen Verträge angesprochen. Hier werden auch 

die für innerstaatliche Geltung des Völkervertragsrechts entscheidenden 

Besonderheiten der ukrainischen Rechtsordnung deutlich, wie die 

Unbestimmtheit des Begriffs der „Gesetzgebung“, die unklare 

Rechtsnormenpyramide und die Problematik der Verfassungsgesetze. 

Anschließend wird versucht, die beschriebene innerstaatliche Geltung des 

Völkervertragsrechts mit den theoretischen monistischen oder dualistischen 

Vorstellungen zum Verhältnis von Völkerrecht und Landesrecht zu erklären, 

nach denen das Völkerrecht und das nationale Recht entsprechend als eine 

oder als zwei grundsätzliche Rechtsordnungen zu gelten haben. Die 

Problematik der Geltung der völkerrechtlichen Verträge der UdSSR und der 

UkrSSR im ukrainischen Recht wird hier nicht thematisiert. Sie stellt ein 

eigenständiges umfassendes Forschungsfeld bezüglich der Staatennachfolge 

in völkerrechtliche Verträge dar, das in einer gesonderten Untersuchung zu 

behandeln wäre.  
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Der vierte Teil der Studie setzt sich mit der Öffnung der ukrainischen Verfas-

sung für das Menschenrechtsschutzregime des Europarates und die bevor-

stehende wirtschaftliche Integration der Ukraine in die Europäische Union 

sowie die politische Assoziierung zwischen den beiden Vertragspartnern 

auseinander. Hier erfolgt eine Analyse der Rechtsgrundlagen, die den Um-

fang der Bindungswirkung der Urteile des Europäischen Menschenrechtsge-

richtshofs im ukrainischen Recht bestimmen. Im Augenmerk der Untersu-

chung liegt das neue Gesetz der Ukraine von 2006 über den Vollzug der Ent-

scheidungen und die Anwendung der Praxis des Europäischen Menschen-

rechtsgerichtshofs. Hiernach wird die ukrainische Judikative ausdrücklich an-

gehalten, die Konvention und die Urteile des Menschenrechtsgerichtshofs als 

Rechtsquellen des ukrainischen Rechts anzuwenden. Daraufhin wird gefragt, 

ob das neue Gesetz das Verhältnis der ukrainischen Judikative zum Men-

schenrechtsgerichtshof entscheidend verändert hat. Auch auf das Konfliktpo-

tenzial zwischen dem ukrainischen Verfassungsgericht und dem Straßburger 

Gerichtshof nach der geltenden Rechtslage wird eingegangen. Des Weiteren 

werden die supranationalen Ansätze der bevorstehenden verstärkten Zu-

sammenarbeit von EU und Ukraine vorgestellt. Es wird gezeigt, warum die 

Öffnung der ukrainischen Verfassung für die supranationale Integration im 

Rahmen der nächsten Verfassungsreform auch ohne konkrete EU-

Beitrittsperspektive nicht verfrüht ist und auch weniger wirklichkeitsfern, als 

es bei der Annahme der Verfassung im Jahr 1996 geschienen haben mag. 

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen der mittel- und osteuropäischen Län-

der mit der Annäherung an die EU und auch gestützt auf die in den vorherge-

gangenen Kapiteln der Studie gewonnenen Erkenntnisse zur Öffnung der uk-

rainischen Rechtsordnung für das Völkerrecht werden die bereits entworfe-

nen Varianten der Öffnungen für die europäische Integration analysiert.  

Wie die Öffnung für das Völkerrecht in der ukrainischen Rechtsordnung 

verwirklicht wird, macht der fünfte und letzte Teil des Buches anhand einer 

Fallstudie zur Anwendung des Völkerrechts durch das Verfassungsgericht 

anschaulich. Das Augenmerk der Analyse der völkerrechtsbezogenen 

Ausführungen des Verfassungsgerichts der Ukraine liegt auf der Art und 

Weise, in der das Gericht das Völkerrecht verwertet. Dabei werden auch die 
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Funktionen des angewandten Völkerrechts in den 

Entscheidungsbegründungen ermittelt.  

  Stand der Forschung 

Bisher gibt es keine deutschsprachige rechtswissenschaftliche Studie, die 

sich mit den Forschungsfragen dieses Buches auseinander gesetzt hat. Zwar 

befassen sich die europäischen und amerikanischen Politik- und 

Sozialwissenschaftler mit der Geschichte der ukrainischen Verfassung, mit 

dem institutionellen Wandel und der staatlichen Leistungsfähigkeit der 

Ukraine, mit ihrem Regierungssystem und ihrem außenpolitischen Dilemma. 

Allerdings gibt es kein rechtswissenschaftliches Schrifttum, in dem das 

Verhältnis von Völkerrecht und ukrainischem Recht umfassend behandelt 

würde. 

Bemerkenswert ist, dass der ukrainischen Staats- und 

Verfassungsrechtswissenschaft der Begriff der „offenen Staatlichkeit“ fremd 

ist. Generell setzen sich die ukrainischen Publikationen weder von rechts- 

noch von politikwissenschaftlicher Seite mit den Fragen nach den 

Grundlagen, dem Umfang und den Schranken der supranationalen 

Integration des Staates auseinander. Auch die Bedeutung der Souveränität 

bei der rechtlichen Einordnung der Ukraine in die internationale Gemeinschaft 

bleibt hier unbemerkt. Diese fehlende Beschäftigung kann einerseits darauf 

hindeuten, dass der Staat nur oberflächlich an der internationalen 

Rechtsordnung mitarbeitet. Anderseits wird die Auswirkung des Völkerrechts 

und Europarechts auf die ukrainische Rechtsordnung nicht bestritten. So sind 

die Beschreibung des Verhältnisses von Völkerrecht und ukrainischem Recht 

und auch die Untersuchung der Übereinstimmung des ukrainischen 

Rechtssystems mit dem acquis communautaire in der ukrainischen 

Rechtsliteratur kein seltener Fund. Jedoch wurden die meisten Beiträge in 

den ersten Jahren der ukrainischen Unabhängigkeit ausgearbeitet. Sie 

trachten nach der Demonstration der Völkerrechtsfreundlichkeit der 

ukrainischen Rechtsordnung und der Entideologisierung der Außenpolitik des 

Staates, ohne dies ausführlich rechtstheoretisch zu belegen. So wird in den 

Beiträgen nicht untersucht, ob und wie die Öffnung für das Völkerrecht infolge 

der Verfassungsannahme, der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts und 




